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Die besten Wünsche-für ein
schönes, besinnliches und auch
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Die letzte Weihnachtsausgabe ist noch gar nicht so lange her und schon wieder
ist es soweit. Diese Ausgabe ist reichlich textlastig, da gleich auf den folgenden
Seiten Informationen abgedruckt sind zum Thema "Fortbestehen des
Bedürfnisses#. Die Informationen stammen vom Badischen Sportschützen-
verband und wurden der Redaktion von Peter Voitl zur Verfügung gestellt.

Dann gibt es natürlich auch wieder die Jahresmarken, die hier unten eingeklebt
sind. Wer weitere Marken braucht, zum Beispiel weil er eine Familien-
mitgliedschaft hat, meldet sich bitte mittwochs im Büro.

Vorstand, Verwaltungsrat und auch die Redaktion des Vereinsheftes wünschen
allen Mitgliedern und denen, die es noch werden wollen, eine frohe, besinnliche
und auch erholsame Weihnacht und ein glückliches und erfolgreiches Neues
Jahr 2025.
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Hinweise zur aktuellen Situation !Fortbestehen der Erlaubnis"

Was ist die Bedürfnisüberprüfung / das Fortbestehen der Erlaubnis

Wann muss das Fortbestehen der Erlaubnis nachgewiesen werden ?

Wer muss das Fortbestehen der Erlaubnis nachweisen?

Was ist das Grundkontingent?

Wie versprochen haben wir uns weiter um das Thema "Fortbestehen der
Erlaubnis# gekümmert. Hierzu haben wir uns gemeinsam mit dem GSVBW und
dem BDS mit Herrn Innenminister Strobl getro$en und einige o$ene Fragen
diskutiert. Die Antwort auf diese o$enen Fragen haben wir nun in Form einer
Ergänzung der Vollzugshinweise erhalten, die wir Ihnen heute näher erläutern
werden.

Bei der Bedürfnisüberprüfung geht es um die Rechtfertigung des
fortbestehenden BESITZES Ihrer Wa$en, also der Wa$en, die Sie bereits erwor-
ben und auf Ihrer WBK eingetragen haben.
Hierbei soll überprü ft werden, ob Sie weiterhin ein Bedürfnis zum Besitz jeder
einzelner Ihrer Wa$en haben.

Der Nachweis zum weiteren Besitz Ihrer Wa$en wird von der Ordnungsbehörde
schri ftlich bei Ihnen angefordert. NUR nach deren Au$orderung muss der
Schütze aktiv werden.
Laut Wa$G §4 erfolgt diese Prüfung alle 5 Jahre, in Einzelfällen nach Ermessen
der Behörde auch häu%ger. Der Prüfzeitraum umfasst immer die letzten zwei
Jahre rückwirkend.
Da sich selbst die Wa$enbehörden uneinig sind, welche Wa$en zur Überprüfung
herangezogen werden, empfehlen wir Ihnen dringlich, wenn Sie zur Über-
prüfung angeschrieben werden, fordern Sie von ihrer Wa$enbehörde eine
Aufstellung der zu überprüfenden Wa$en !

Bei Schützen im Grundkontingent, die seit länger als 10 Jahren im Besitz von
Wa$en / Munition sind, reicht ein einfaches Schreiben Ihres Vereines an die
Behörde, das derjenige noch Mitglied ist
Schützen, die seit weniger als 10 Jahren im Besitz von Wa$en / Munition sind,
oder die das Grundkontingent überschreiten, müssen einen Antrag auf die
Befürwortung des Besitzes/das Fortbestehen der Erlaubnis beim Verband
stellen.
Die einzelnen Begri$e und Vorgehensweisen erläutern wir gleich im Detail.

In der neuen Ergänzung der Vollzugshinweise wurde das Grundkontingent
außerhalb des eigentlichen Wa$engesetztes näher de%niert. Hier wird der
Begri$ Grundkontingent neu de%niert und auch wenn wir hiermit NICHT
übereinstimmen, da diese Interpretation nicht wa$engesetzkonform ist, würden
wir Sie bitten, die Vorgaben zunächst umzusetzen, damit Sie keine behördlichen
Nachteile erleiden.
Drei halbautomatische Langwa$en und/oder zwei mehrschüssige Kurzwa$en
für Patronenmunition, sowie die hierfür erforderliche Munition sind das
sogenannte Grundkontingent.



der grünen WBK
Neu hinzugekommen sind die sogenannten 10 privilegierten Wa$en auf der
gelben WBK. Diese 10 Wa$en stellen das Grundkontingent der gelben WBK..
Ab der 11. Wa$e werden alle weiteren Wa$en als Überkontingent Wa$en ange-
sehen.
Keine genauere De%nition gibt es für Repetier Langwa$en mit glatten Läufen.
Diese werden zu keinem Grundkontingent mehr gezählt und stellen laut den
Ergänzungen des BMI automatisch Überkontingent Wa$en dar. Uns ist bewusst,
dass dies teilweise nicht konform mit dem Wa$engesetz ist, aber momentan wird
es so vom Innenministerium gefordert.
Für die De%nition, welche Wa$en im Grundkontingent sind, zählt das Eintra-
gungsdatum der Wa$en in der WBK.
Soweit Wa$en, die dem Grundkon4ngent zugeordnet sind, beispielsweise

vernichtet, unbrauchbar gemacht oder veräußert werden und damit aus dem
Grundkontingent wegfallen, rücken vormals als Überkontingentwa$en
quali%zierte Wa$en zum Grundkontingent auf. Entscheidend ist das
Erwerbsdatum der jeweiligen Wa$e. Die "ältest# erworbene Wa$e aus dem
Überkontingent rückt danach ins Grundkontingent auf.
Wechselsysteme, Altbesitzwa$en (vor 1973 erworben), Erbwa$en und zur Jagd
erworbene Wa$en zählen NICHT zum Grundkontingent

Für Sportschützen nach §14 Abs. 4 Wa$G mit
einer ERSTMALIGEN Eintragung einer Schußwa$e in die WBK oder der
erstmaligen Eintragung einer Munitionserwerbserlaubnis vor

Sind seit der ersten Eintragung einer Schusswa$e in die Wa$enbesitzkarte oder
der erstmaligen Ausstellung einer Munitionserwerbserlaubnis zehn Jahre
vergangen, genügt für das Fortbestehen des Bedürfnisses des Sportschützen
die Mitgliedschaft in einem Schießsportverein.
Die Mitgliedscha ft wird in diesem Fall durch eine Bescheinigung des
Schießsportvereins nachgewiesen. Der Verband muss hierbei nicht involviert
werden!

Für Sportschützen nach §14 Abs. 4 Wa$G mit
einer ERSTMALIGEN Eintragung einer Schußwa$e in die WBK oder der
erstmaligen Eintragung einer Munitionserwerbserlaubnis vor

Das Bedürfnis zum Besitz von Schusswa$en und der dafür bestimmten Munition
(Fortbestehen der Erlaubnis) ist durch eine Bescheinigung des Schießsport-
verbandes glaubhaft zu machen. Der Antragsteller muss die erforderlichen
Antragsformulare des Verbandes ausfüllen. Der Antragsteller muss dem Antrag
Kopien all seiner wa$enrechtlichen Erlaubnisse (WBKs) beifügen.

Für Sportschützen nach §14 Abs. 4 Wa$G mit
einer ERSTMALIGEN Eintragung einer Schußwa$e in die WBK oder der
erstmaligen Eintragung einer Munitionserwerbserlaubnis vor

Erläuterung der Erfordernisse im Detail
im Sportschützenkontingent

MEHR als 10
Jahren :

im Sportschützenkontingent

WENIGER als 10
Jahren:

im Sportschützenkontingent

WENIGER als 10
Jahren:



Der Antragsteller muss für zwei Jahre rückwirkend ab Antragstellung
Schießnachweise der Wa$enart, die er besitzt (Lang-Kurzwa$e), mit einer
eigenen erlaubnisp&ichtigen Wa$e erbringen: Regelmäßig: Mindestens einmal
alle drei Monate in diesem Zeitraum (4 mal im Jahr ) oder unregelmäßig
mindestens sechsmal innerhalb eines Jahres. Insofern der Schütze im Besitz
von Kurz- und Langwa$en ist, sind diese 4 oder 6 Schießnachweise jeweils für
Kurz UND Langwa$en zu erbringen.

Für Sportschützen nach §14Abs. 5 Wa$G
Diese sind unabhängig davon zu erbringen, wie lange das Mitglied bereits
Schütze ist.
Das Bedürfnis zum Besitz von Schusswa$en und der dafür bestimmten Munition
(Fortbestehen der Erlaubnis) ist durch eine Bescheinigung des Schießsport-
verbandes glaubhaft zu machen. Der Antragsteller muss die erforderlichen
Antragsformulare des Verbandes ausfüllen. Der Antragsteller muss dem Antrag
Kopien all seiner wa$enrechtlichen Erlaubnisse (WBKs) beifügen
Schießnachweise sind nur noch für jede das Grundkontingent überschreitende
Wa$enart (Lang- und Kurzwa$e) für 2 Jahre rückwirkend ab Antragstellung
einzureichen, nicht wie bisher für JEDE EINZELNE das Grundkontingent
überschreitende Wa$e für 2 Jahre rückwirkend abAntragstellung.
Regelmäßiges Schießen: 12 mal pro Jahr (monatlich)
Unregelmäßiges Schießen: 18 mal pro Jahr (jedoch gleichmäßig über das Jahr
verteilt)Erläuterung der Erfordernisse im Detail
Für Sportschützen über dem Sportschützenkon4ngent nach §14Abs. 5 Wa$G
Diese sind unabhängig davon zu erbringen, wie lange das Mitglied bereits
Schütze ist.
Es kann eine Kopie des Schießbuches oder das Formular "Nachweis der
Sportschützeneigenscha ften" von der BSV Webseite eingereicht werden. Pro
Tag dürfen Schießnachweise mit jeder Wa$enart (Lang-, Kurzwa$e) eingereicht
werden, die jedoch auch bei unregelmäßigem Schießen gleichmäßig über das
Jahr verteilt sein müssen.
Wettkampfnachweise sind weiterhin für JEDE EINZELNE das Grundkontingent
überschreitenden Wa$e für 2 Jahre rückwirkend abAntragstellung einzureichen.
1 Wettkampf pro Jahr. Dieser soll die aktive regelmäßige Teilnahme des
Sportschützen am Schießsport dem Verband glaubhaftr darlegen.
Diese Wettkampfnachweise sind auch für die Wa$en zu erbringen, die vor 2009
erworben wurden.
Die Wettkampfteilnahme muss mindestens auf Vereinsebene erfolgen. Bei
Mehrfachmitgliedschaften in verschiedenen Verbänden werden zum Fortbe-
stehen der Erlaubnis die Wettkampftreilnahmen aller Verbände anerkannt
Die Nachweise sind in Form von Ergebnislisten, Urkunden oder einer
schriftlichen Bestätigung des OSM über die Wettkampfteilnahme zu erbringen.
Wenn ein Schütze über dem Grundkontingent ist und KEINE Wettkampf- oder
Schießnachweise für die betre$enden Wa$en erbringen kann, dann muss er
bitte mit seiner Ordnungsbehörde sprechen, ob z.B. die Prüfung ggf. verschoben
werden kann Ansonsten muss er/sie im schlimmsten Fall die Wa$en über dem
Grundkontingent veräußern. Daher sollten die Vereinsfunktionäre möglichst
viele Vereinsmeisterschaften ausschreiben, um den Schützen die Teilnahme zu

über dem Sportschützenkontingent



ermöglichen. Und die Schützen sollten Ihre Vereinsfunktionäre hierzu aufrufen.
Seien Sie somit im Rahmen der Sportordnung kreativ bei der Gestaltung Ihrer
Vereinsmeisterschaften.

- Ein Schütze besitzt 3 halbautomatische Kurzwaffen und 3 halbautomatische
Langwaffen und ist seit 5 Jahren Waffenbesitzer.
Für das Fortbestehen der Erlaubnis muss er nun 12/18 Schießnachweise in der
Gattung Kurzwaffe- sprich mit irgendeiner seiner Kurzwaffen, sowie einen
Wettkampfnachweis mit der Kurzwaffe, die das Grundkontingent überschreitet
einreichen, sowie 4/6 Nachweise mit Langwaffen im Grundkontingent

- Ein Schütze besitzt 3 halbautomatische Kurzwaffen und 3 halbautomatische
Langwaffen und ist seit 12 Jahren Waffenbesitzer.
Für das Fortbestehen der Erlaubnis muss er nun 12/18 Schießnachweise in der
Gattung Kurzwaffe- sprich mit irgendeiner seiner Kurzwaffen, sowie einen
Wettkampfnachweis mit der Kurzwaffe, die das Grundkontingent überschreitet,
einreichen. Für die Langwaffen im Kontingent muss er keine Schießnachweise
erbringen

- Ein Schütze besitzt 2 halbautomatische Kurzwaffen und 2 halbautomatische
Langwaffen und ist seit 5 Jahren Waffenbesitzer.
Für das Fortbestehen der Erlaubnis muss er nun 4/6 Nachweise mit beliebigen
seiner Kurzwaffen, sowie mit 4/6 Nachweise mit beliebigen seiner Langwaffen
einreichen

- Ein Schütze besitzt 1 halbautomatische Kurzwaffe und 4 Wechselsyteme und
ist seit 10 Jahren Waffenbesitzer.
Für das Fortbestehen der Erlaubnis reicht ein Nachweis seines Vereines über

Nachfolgend ein paar Fallbeispiele



seine bestehende Mitgliedschaft.

- Ein Schütze besitzt 4 halbautomatische Kurzwaffen und 6 halbautomatische
Langwaffen und ist seit 40 Jahren Waffenbesitzer. Er war früher viel schießen
und auch auf Wettkämpfen.
Nun kann er die erforderlichen Schiess- und Wettkampfnachweise nicht
erbringen, beispielweise aus Alters-, gesundheitlichen-, familiären- oder
sonstigen Gründen. Leider ist es völlig egal, ob der Schütze früher aktiv war. Die
Behörden interessieren nur die letzten 2 Jahre. Wir als Verband DÜRFEN in
diesem Fall keine Befürwortung ausstellen. Hier kann er lediglich bei der
Ordnungsbehörde mit einer plausiblen Begründung um Aufschub der Prüfung
bitten, oder die Überkontingentwaffen veräußern.

Die Formulare zum Thema sind auf der Homepage des BSV zu finden
(www.bsvleimen.de). Nachfolgend einige Informationen zu den Formularen:

Erste Seite ist vomAntragsteller auszufüllen
Zweite Seite ist vom Verein auszufüllen
Anlage 1 (Auflistung der Waffen in Ihrem Besitz) ist unbedingt vom Antragsteller
auszufüllen, wenn Sie keine Auflistung Ihrer Waffen von der Ordnungsbehörde
erhalten können
35 Euro Gebühren überweisen
In der Anlage 1 bitte alle Waffen der Grünen und Gelben WBK, sowie
Repetierlangwaffen mit glatten Läufen eintragen, sofern Sie keine Aufstellung

Formular !Fortbestehen der Erlaubnis"



der zu überprüfenden Waffen von Ihrer Behörde erhalten können.
Keine Wechselsysteme, die kleiner oder gleich des Ursprungskalibers sind
Keine jagdlich erworbenen Waffen
Keine Erbwaffen (Erben WBK oder als Erbwaffe gekennzeichnet)
KeineAltbesitz Waffen (vor 1973 ' als solche gekennzeichnet)
Bei Waffen über dem Grundkontingent bitte die Wettkampfnachweise mit den
Buchstaben A-Z kennzeichnen und diese Buchstaben in der Anlage 1 neben der
betreffenden Waffe eintragen

Entweder das Formular auf unserer Webseite nutzen oder eine Kopie des
Schießbuches beifügen
Unser neues Schießbuch wird getrennt nach Kurz- und Langwaffen geführt ' die
Schießnachweise sind für Kurz- UND Langwaffen zu erbringen
Das Schießbuch ist in der Geschäftsstelle erhältlich
Bei längeren Fehlzeiten bitte kurze schriftliche Begründung beilegen
ProTag dürfen Schießnachweise mit jeder Waffenart (Lang-, Kurzwaffe)
eingereicht werden, die jedoch auch bei unregelmäßigem Schießen
gleichmäßig über das Jahr verteilt sein müssen
Dies gilt aber nur für das Fortbestehen der Erlaubnis, nicht für den Neuerwerb
von Waffen.

Durch unseren Besuch im Innenministerium haben wir bereits viel erreicht. Aber
das ist uns noch lange nicht genug im Sinne unserer Schützen. Wir vertiefen die
Zusammenarbeit mit dem BDS und auch den anderen Baden- Württem-
bergischen Landesverbänden des DSB, um gemeinsam mehr zu erreichen. Es
gibt noch viele offene Fragen zu den Vollzugshinweisen und deren Ergän-
zungen, denen wir nachgehen werden. Doch bis wir darauf Antworten erhalten,
können wir folgende Neuerungen zusammenfassen:

Die 10 Waffen auf der Gelben WBK stellen in sich auch ein "Grundkontingent#
dar. Das heißt, wenn man sich im Grundkontingent von 10 Waffen auf der gelben
WBK befindet muss man 4 oder 6 Schiessnachweise pro Jahr mit der
entsprechenden Waffenart einreichen.

Bei Überschreitung dieses Kontingentes der Gelben WBK müssen mit der
Waffenart (Lang- Kurzwaffe) entsprechende 12/18 Schiessnachweise
beigebracht werden und mit jeder das Kontingent überschreitenden Waffe ein
Wettkampfnachweis.

Repetier Langwaffen mit glatten Läufen zählen generell als Überkontingent
Waffen und somit muss hierbei mit jeder dieser Waffen ein Wettkampf pro Jahr
geschossen werden.

Die Schiessnachweise der das Grundkontingent überschreitenden Waffen
müssen generell nur noch mit der das Kontingent überschreitenden Waffenart
(Lang-/Kurzwaffe) erbracht werden.

Auch vor 2009 erworbene Waffen fallen in diese Überprüfung
Ermutigen Sie Ihre Mitglieder bei Unsicherheiten und Rückfragen sich immer

zuerst an den Verband zu wenden, ehe Sie bei den Behörden irreführende

Nachweis der Sportschützeneigenschaften

Zusammenfassung:
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Angaben machen
Reichen Sie oder Ihre Mitglieder KEINE Schiessnachweise bei den

Ordnungsbehörden ein! Diese prüfen wir im Verband und bei Rückfragen
können sich die Ordnungsbehörden an UNS wenden!

Wir arbeiten in Abstimmung mit den Ordnungsbehörden und versuchen im
Sinne der Schützen zu handeln

Wir versuchen verstärkt den Kontakt für eine gute Kommunikation aufzubauen
Wir fragen auch zurAbstimmung und Unklarheiten bei den Ordnungsbehörden

nach
Auch Antragsteller und Waffenbesitzer allgemein können und sollten bei

Unklarheiten einfach bei Ihrer Behörde nachfragen
Zusammenarbeit zwischen Antragsteller, Verband und Ordnungsbehörde ist

sehr wichtig
Bitte versuchen Sie ZUERST selbständig offene Fragen anhand der auf

unserer Webseite bereitgestellten Informationen oder durch Nachfragen im
Verein zu lösen und nicht als erstes bei uns anrufen ' hierfür fehlt uns leider
einfach die Zeit

Wenn Sie keine zufriedenstellende Lösung finden, oder unsicher sind, sind wir
selbstverständlich gerne für Sie da

Nachtrag der Redaktion des Vereinsheftes der SG Pforzheim: Der Text
entstammt einer Präsentation des Badischen Sportschützenverbandes und
wurde von Peter Voitl zur Verfügung gestellt und von Frank Herholz für dieses
Heft in Form gebracht ohne wissentlich den Text zu verändern..
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Inserate in unserem !Schützen"

1 Seite s/w = ! 61,50
!

( Seite s/w = ! 23,00
!

½
¼ Seite farbig = ! 36,00

lle Preise zzgl. MwSt

½ Seite s/w = 35,80

¼ Seite s/w = 19,50
1 Seite farbig = ! 91,50

Seite farbig = ! 65,80

A



Kreispokalfinale Bogen 2024

Auch in diesem Jahr gab es Ende September wieder ein Kreispokalfinale. Da ich
nicht darauf vorbereitet war, einen Bericht darüber zu schreiben, habe ich, weil
ich dort zu Gast war, mich auf den Bogenplatz beschränkt. Dort war es eigentlich
kein Finale, da es keine Vorkämpfe gab.

Bogenschützen aus dem gesamten Schützenkreis 13 trafen sich in Ittersbach,
um zunächst alle zusammen je 36 Pfeile zu schießen. Aus der Ergebnisliste
ergab sich dann die Zusammenstellung für das Finalschießen, das im
bogensportüblichen Satz-System durchgeführt wurde. Vereinfacht ausgedrückt
ist es ein Schießen jeder gegen jeden und der jeweilige Sieger des Duells kommt
eine Runde weiter. EineArt Ko.-System also.

Das kleine Finale, also das Duell um Bronze war eine Ittersbach-interne
Angelegenheit. Hier standen sich Gerald Gay und Karin Meyer im Zweikampf
gegenüber, den letztere schließlich für sich entscheiden konnte. Der Kampf um
den Sie war sehr spannend, weil ausgeglichen. Hier trat der Pforzheimer Rudolf
Hörger gegen die Ittersbacherin Susanne Schneberger an. Schließlich konnte
unser Rudolf die Oberhand gewinnen und damit den Kreispokal für ein Jahr nach
Pforzheim holen.

Auf dem Foto Rudolf Hörger mit dem Wanderpokal sowie Susanne Schneberger
(links) und Karin Meyer. Rechts außen noch Rocky, mitgereister Fan und
Unterstützer von Karin Meyer.





Ergebnis Rally

Wie in jedem Jahr stelle ich Euch zum Ende der Saison ein paar Egebnisse
zusammen.

Die Schützen Ralf, Karl-Heinz, Gerhard, Stephan haben in der 1. Mannschaft
wieder in der Verbandsklasse Süd des BSV teilgenommen. Die Saison verlief
bzgl. den Ergebnissen extrem stark. Ein Indikator dafür ist, dass alle
Mannschaften über alle Wettkämpfe hinweg über 10.000 Ringe erreicht haben.
Das kommt nicht oft vor und belegt die starke Konkurrenz, der wir uns leider mit
Platz 4 begnügen mussten.

Bereits zum 2. Mal führt der BSV eine Rangliste in der Disziplin Ordonnanz-
gewehr durch. Wir hatten bereits in der vergangenen Saison mit 2 Mannschaften
teilgenommen und in dieser Saison konnten sich ebenfalls wieder 2
Mannschaften zu je 3 Schützen mit Emil, Uli, Marco, Stevan, Nezir und Stephan
formieren. Wie wird das geschossen? An 4 Wettkampftagen, die als
Fernwettkampf (jeder Verein schiesst auf eigener Anlage und gibt die Ergebnis
weiter) durchgeführt werden, gibt jeder Schütze 13 Schuss liegend oder sitzend
aufgelegt mit einem originalgetreuen Ordonnanzgewehr auf 50m ab. Die besten
10 Schuss gehen in die Wertung, die schlechtesten 3 Schuss werden
gestrichen. Diese Disziplin ist nicht zu unterschätzen, denn der 10er misst auf
50m auf der passenden Scheibe gerade einmal 2.5cm im Durchmesser.

Sportpistole Verbandsklasse

Ordonnanzgewehr Rangliste

Öffnungszeiten der Schießstände

Montag 16.00 bis 20.30 Uhr
Dienstag geschlossen
Mittwoch 10.00 bis 20.30 Uhr
Donnerstag 16.00 bis 20.30 Uhr
Freitag 14.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 9.30 bis 18.00 Uhr
Sonn- und Feiertags 9.00 bis 12.00 Uhr
(Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Allerheiligen, Totengedenktag (Sonntag vor
1.Advent), 1. Weihnachtsfeiertag - geschlossen.)





Nach den ersten 4 Wettkämpfen konnte sich
unsere 1. Mannschaft mit Emil, Uli und Marco
locker ins Finale qualifizieren. Es sei hier nicht
unerwähnt, dass unsere Kunstschützen Uli und
Emil im 4. Wettkampf jeweils 100 Ringe erreichen
konnten. Chapeau!
Im Finale, welches mit den 6 besten Mann-
schaften als Präsenzveranstal tung am
21.09.2024 in Bretten durchgeführt wurde, konn-
ten Nadine, Emil und Marco den 2. Platz erringen
und mussten sich mit nur 3 Ringen Abstand dem
KKS Bretten 2 geschlagen geben. Anbei die
Ergebnisse, die stilecht zur Veranstaltung mit
Handarbeit dokumentiert wurden.

In der diesjährigen Kreispokalsaison mit der Luftpistole konnten wie eine
Mannschaft mit den Schützen Daniel, Ralf, Karl-Heinz, Dietrich, Waldemar,
Anna und Stephan stellen und spannende Wettkämpfe erleben. Die Wettkämpfe
im klassischen Luftpistolenmodus statt mit 40 Schüssen in 50 Minuten.

Kreispokal Luftpistole





Im Gesamtergebnis konnten wir auch hier locker ins
Finale einziehen, welches Dietrich, Karl-Heinz und
Waldemar am 20.09.2024 in Karlsbad mit 1048 Ringen
und dem 1. Platz gewinnen konnten.

Nach dem Mannschaftsfinale wird dann noch das
Einzelfinale ausgeschossen. Die besten 8 Schützen
der Mannschaftswertung geben zunächst 10 Schüsse
ab, danach wird nach je 2 weiteren Schüssen der
jeweils letztplatzierte Schütze eliminiert, bis der Sieger
feststeht. Dietrich konnte an dem Tag Konstanz zeigen
und den Einzelwett-bewerb mit insg. 220.6 Ringen für
sich entscheiden.

Auch in dieser Saison haben wir wieder eine Mannschaft beim 100 Schuss
Turnier in Hirschlanden (nahe Ditzingen) starten lassen. Wie der Name sagt sind
100 Schuss innerhalb von 2 Stunden auf Zehntelwertung abzugeben. Stevan,
Daniel, Frederick und Alina konnten mit der Mannschaft den 2. Platz ganz knapp
hinter Ebersbach erreichen.

Wer im Sommer aufmerksam die olympischen
Spiele in Paris verfolgt hat, dem wird der Name
Robin Walter bei der SGi Ebersbach aufgefallen
sein, der im Finale mit der Luftpistole den 6.
erreichen konnte. Ich finde es toll, bei solchen
Veranstaltungen immer mal wieder einen Top-
Schützen live und hautnah erleben zu können.

Philipp hat bei den Jungschützen die Kokurrenz
dominiert und souverän den 1. Platz erreicht.
Stolz hält er die Siegertrophäe, den goldenen
"Hirschlander Krieger" nebst Urkunde in der
Hand.

100 Schuss Turnier Hirschlanden am 21.09.2024





Insgesamt bietet Hirschlanden im September
immer eine gute Trainingsmöglichkeit unter
Wettkampfbedingungen für die kommende
Saison, zu der wir uns mit der 1. Mannschaft auf
die Wettkämpfe in der 2. Bundesliga und mit
der 2. Mannschaft in der Kreisoberliga
(aufgestiegen aus der letzten Saison)
vorbereiten.

Wie in jedem Jahr an dieser Stelle wieder ein
riesengroßes Dankeschön an alle Schützen für
Euren Einsatz, die tolle Kameradschaft sowie
die spannenden und fairen Wettkämpfe!
Weiterer Dank an unsere Fans, Supporter und
Funktionäre, die den Meisterschafts- und
Ligabetrieb ermöglichen. Viel Erfolg an alle
Schützen im Sportjahr 2025 und gut Schuss!

Unsere 1. Luftpistolenmannschaft hat am 03.11.2024 den 3. von 7 Wettkämpfen
in March (bei Freiburg) gegen die Sportschützen March mit 3:2 gewonnen. Die
Paarungen 1-4 verliefen knapp und blieben bis zum Ende offen und spannend.
Daniel musste sich erst im letzten Schuss seinem Gegner mit 373 Ringen um
einen Ring geschlagen geben. Alina konnte Ihren Gegner in der 2.
Wettkampfhälfte mit starken Serien unter Druck setzen und den Punkt holen.
Stevan und Freddy in den Paarungen 4 und 5 schossen Ihren Wettkampf
konstant und zügig durch und holten die weiteren Punkte, die zum
Mannschaftssieg führten.Anschliessen waren wir im Martinshof Ihringen, um die
ersten Punkte in dieser Saison zu feiern

Die ersten beiden Wettkämpfe
auf heimischer Anlage am
20.10.2024 gegen Willman-
dingen und Hambrücken gin-
gen jeweils 2:3 verloren. Auch
hier waren es knappe Matches,
die mit etwas Glück auch zu
uns hätten fallen können.

Aber es warten noch weitere 4
Wettkämpfe, um Punkte in der
Tabelle zu sammeln und das
Saisonziel #Klassenerhalt)
abzusichern. Weiter geht es am
01.12.2024 in Willmandingen

gegen die ESV Weil am Rhein II und den TSV Ötlingen.

Blitzupdate 2. Bundesliga Luftpistole

Text und Fotos: Dr. Stephan Stathel



Impressum:

Herausgeber Schützengesellschaft Pforzheim 1450 e.V.
Kirschenpfad 1, 75181 Pforzheim

Verantwortlich
für den Inhalt Schützengesellschaft Pforzheim 1450 e.V.
Auflage 1000
Satz und Layout Frank Herholz
Druck infotex-digital, Bahnhofsweg 2

82008 Unterhaching, Tel.: 089/324 767-0
Anzeigenverwaltung KDS-Mediensport dt. Sportwerbung

Bankverbindungen der VoBa: DE35 6669 0000 0000 0147 73
Schützengesellschaft Sparkasse: DE84 6665 0085 0000 7908 85

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.



Gänseschießen 2024

Wer am Morgen des 10.11. durch den Wald in Richtung Schützenhaus fuhr,
mußte sich vorkommen wie in einem der alten Krimis aus den 60-er Jahren. Kalt
und neblig, es fehlte nur noch das Käuzchen. Die Wipfel der Bäume waren durch
den Nebel kaum zu sehen, aber das Ziel war für fast alle, die in diesem Wald
fuhren dasselbe. Unser Schützenhaus, in dem alles für das alljährliche Promi-
Stelldichein vorbereitet war.

Die SG hatte wieder Größen aus Politik
und Wirtschaft zum Schießen auf
Pappgänse oder - später - einer Gänse-
Ehrenscheibe geladen und viele kamen.
Insgesamt 17 Persönlichkeiten waren der
Einladung gefolgt, dazu noch eine Reihe
unserer eigenen Mitglieder. Alle 17 Promis
schossen zunächst auf eine 50 m
entfernte Papierscheibe. Und weil es
allesamt (unser Kreisjägermeister Dieter
Krail ausgenommen) keine waffen-
erfahrenen Profis waren, durften sie mit
dem Kleinkalibergewehr aufgelegt
schießen. Was dazu führte, dass jeder das

Ziel getroffen hat und die 10, die es
am Besten konnten, durften dann
auf die Ehrenscheibe schießen.

Natürlich nicht, bevor nicht Ober-
schützenmeister Gerhard Stenzel
auf der aufgedruckten Gans das Ziel
mit einem schwarzen Stift markierte.
Ein Punkt, der auch bei einer echten
Jagd auf Gänse den optimalen
Treffpunkt zum Abschuss markierte,
wie er den Gästen erklärte. (Das ist
von mir sinngemäß wiedergegeben.
der Jäger Stenzel hat es sicher
jagdgerechter formuliert).



Den Vogel abgeschos-
sen - wenn mir diese
Formulierung erlaubt
ist - hat schließlich Ulf
Lauche, der auch
namentlich auf der
Gänsescheibe 2024
erwähnt werden wird.
Die weiteren Platzie-
rungen gingen an
Sybille Owczarek und
Konstantin Rülke.

Was unsere Vereins-
mitglieder betrifft, so
konnte diesmal - wie
bei den Promis auch - jeder, der angetreten ist eine steinharte tiefgekühlte Gans
mit nach Hause nehmen. Das lag insbesondere an der sehr spärlichen
Beteiligung der SG-Mitglieder in diesem Jahr. Hier wäre es schön, würden sich
am Gänseschießen 2025 mehr unserer Mitglieder beteiligen.

Das Siegerfoto der ehrenscheibenschießenden Teilnehmer. Von links:
Chiara Schweickert, Gerd Owczarek, Sybille Owczarek, Ulf Lauche, Hans-Ulrich
Rülke, Konstantin Rülke, Reiner Semet, Sybille Bader, Gerhard Stenzel, Markus
Kerbschat und Dieter Krail



Ankündigung

der ordentlichen Mitgliederversammlung der

Schützengesellschaft Pforzheim 1450 e.V.

am Freitag, 21. März 2025, 19.00 Uhr
im Schützenhaus, Kirschenpfad 1

Tagesordnung:

1. Jahresbericht des Oberschützenmeisters (G. Stenzel)
2. Bericht über das Sportjahr 2024 (Peter. Voitl, 1. SM)
3. Kassenbericht des Schatzmeisters (Axel Wendt)
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung von Vorstand und Verwaltungsrat
7. Ehrungen

Pause
8. Neuwahlen
9. Haushaltsvoranschlag

10. Anträge und Verschiedenes

Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2025 müs-
sen satzungsgemäß spätestens am 14. März 2025 schriftlich
per Einschreiben beim Oberschützenmeister, Adresse:
Schützengesellschaft Pforzheim 1450 e.V., Kirschenpfad 1,
75181 Pforzheim, vorliegen.

Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Stenzel,

Oberschützenmeister



Und nicht vergessen:

am
Montag, 6. Januar 2025

Neujahrs- und
Dreikönigschießen

Kreismeisterschaft 2025 Bogen

Kurz vor Redaktionsschluß fand in der Pforzheimer Jahnhalle wieder die
Kreismeisterschaft der Bogenschützen statt. Sehr schön organisiert von
unserem Kreisbogenreferenten Udo Schulz und besucht vom Kreisober-
schützenmeister Axel Jost und dem stellvertretenden Kreissportleiter Reinhold
Linzner. Wenn dieses Heft kurz vor Weihnachten in den Briefkästen liegt, stehen
die Ergebnisse der Kreismeisterschaft auf der Kreishomepage unter
https://www.schuetzenkreis-pforzheim.de/bogensport/ zum Anschauen und
Herunterladen bereit.

Unten ein Foto aller teilnehmenden SG-Schützen. Leider ist das Küchenteam
nicht mit drauf, das für die Verpflegung aller Schützen hervorragend gesorgt hat.



Gebührentafel, Stand März 2023

A) Mitgliedsbeiträge
Einzelmitglied 135,-- !
Ehepaar 160,-- !
Aufnahmegebühr 150,-- !
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 25,-- !
Aufnahmegebühr Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 50,-- !

Schrankmiete 30,-- !
Kaution 52,-- !
Depot-Zimmer-Schlüssel 15,-- !

Der Mitgliedsbeitrag wird ausschließlich per SEPA-Lastschrift eingezogen!

Waffenart
Mitglieder

der SG
Pforzheim

elektronische
Treffer-

aufnahme

Mitglieder
Jäger-

vereinigung

Nur für
Nichtmit-
glieder

LG / LP ---- 1,00 ! 3,00 !
Gewehr KK + GK ---- X

X
1,50 ! 4,50 !

Pistole/Revolver KK + GK ---- X 2,00 ! 5,00 !
Kipphase ---- ---- 4,00 !
Laufender Keiler ---- ---- 6,00 !
Gewehr GK ---- 0/X 5,00 ! 10,00 !
Bogen ---- 2,00 ! 3,00 !

Trap 25 sportl. 7,00 ! 7,00 ! 10,00 !
Trap 15 jagdl. 4,50 ! 4,50 ! 7,50 !
Do-Trap 30 sportl. 8,40 ! 8,40 ! 15,00 !
Skeet 25 sportl. 7,00 ! 7,00 ! 10,00 !
Skeet 15 jagdl. 4,50 ! 4,50 ! 7,50 !
Perk. Flinte 25 7,00 ! 7,00 ! 10,00 !
Stein. Flinte 25 7,00 ! 7,00 ! 10,00 !

C) Sondergebühren
Schießleitung/Aufsicht für
Vereine und Organisationen pro
Stunde

15,00 !

Rahmenschuss 3,00 !

D) Leihgewehre und Leihpistolen

Luftgewehr und Luftpistole pro
Stunde und Person 6,00 !

KK - Gewehr und KK - Pistole
pro Stunde und Person 6,00 !

B) Standgebühren auf den Schießständen für 2 Stunden, pro Person





Vorstand

Verwaltungsrat

Oberschützenmeister Gerhard Stenzel, Anwaltstr. 37, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 / 357026, Fax 07231 / 105331
oberschuetzenmeister @sgpf.de

2. Schützenmeister Roland Seebold, Theodor-Heuss-Str. 32, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 / 101363, Fax 07231 / 139029
2sm @sgpf.de

1. Schützenmeister Peter Voitl, Hornisgrindestr. 21, 75305 Neuenbürg
Tel. 07082 / 4916420
1sm @sgpf.de

Schatzmeister Axel Wendt, Kirschenpfad 1, 75181 Pforzheim
Tel. 07231 / 63310, Fax 07231 / 601901
schatzmeister @sgpf.de

Protokollführer Bodo Binder, Stuttgarter Str. 7, 71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042 / 7700715, Fax 07042 / 7700981
protokollfuehrer @sgpf.de

Schießleiter
Pistole

Andreas Katz
slpistole @sgpf.de

Schießleiter
Gewehr

Eberhard Wind,
Tel. 07044 / 2333141, mobil 0171/4913571
eberhardwind @kabelbw.de

Rolf-Scheuermann-Str. 14, 75446 Wiernsheim

Schießleiter
Wurfscheiben

Philipp Lichtenfels
mobil 0172/8752279
slwurfscheiben @sgpf.de

Jugendleiter Dr. Georg Schumm, Vogesenallee 53, 75173 Pforzheim
Tel. 07231 / 2805055
jugendleiter @sgpf.de

Damenschießleiterin N.N.
damenschießleiterin @sgpf.de

Pressereferent Frank Herholz, Goethestr. 16, 75217 Birkenfeld
mobil 0151/59101235
pressewart @sgpf.de

Kassenprüfer Freddy Lang, Saturnweg 5, 75175 Pforzheim
Tel. 07231 / 67642

Kassenprüfer Sabine Riethmaier
sabine.riethmaier @web.de



Restaurant
Schützenhaus

Galina Maier und Claudiu Toader, Kirschenpfad 1,
75181 Pforzheim,
Tel. 07231 / 4434822

Beisitzer
Gewehr

Günter Becker
Tel. 07231 / 970716
sgpf @becker75181.de

Beisitzer Schießleiter
Pistole

Peter Schäfer
mobil 0152 / 54152113

Kreisjägermeister Dieter Krail, Forststr. 15, 75242 Neuhausen-Hamberg
Tel. 07234 / 1536

Beisitzer Betreuung
Neumitglieder
Kurzwaffen

Gustav Hörger, Rudolf-Pöhler-Allee 17a, 75179 Pforzheim
Tel. 07231 / 24959
beisitzer.neumitglieder @sgpf.de

Beisitzer Betreuung
Neumitglieder
Langwaffen

Beisitzer Schießleiter
Luftpistole
Freie Pistole

Dr. Stephan Stathel
mobil 0163/6857399

Beisitzer Schießleiter
Bogen

Björn Karl
Tel. 07237 / 486780
slbogen @sgpf.de

Beisitzer Schießleiter
VL kurz

Emil Treuer
mobil 0162 / 1085818
slvorderlader @sgpf.de

Beisitzer Schießleiter
GK-Gewehr
lfd. Scheibe

N.N.

Hausmeister
Schützenhaus

Nikolaus Letschka und Martin Leuser, Kirschenpfad 1,
75181 Pforzheim,
Tel. 07231 / 63310

Büro
(Mittwoch 9-14 Uhr)

Regine Voitl, Kirschenpfad 1, 75181 Pforzheim
Tel. 07231 / 63310, Fax 07231 / 601901
buero @sgpf.de

Beisitzer
der Jägervereinigung

Jan Tamberg, Bertha-Benz-Weg 1, 75233 Tiefenbronn
mobil 0171/5503108
j.tamberg @weg.de

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Eberhard Wind,
Tel. 07044 / 2333141, mobil 0171/4913571
eberhardwind @kabelbw.de

Rolf-Scheuermann-Str. 14, 75446 Wiernsheim






